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 Veröffentlicht am 19.09.1995

Norm

ASVG §203

Rechtssatz

In der Unfallversicherung wird das Risiko der Minderung der Erwerbsfähigkeit versichert. Dafür sind aber ua die

bisherige Berufstätigkeit und die Höhe des dadurch erzielten Einkommens wegen der abstrakten Bewertung -

abgesehen von besonderen Härtefällen - ohne Bedeutung.
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